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Präambel 
 
 
Das Leben mit Tieren ist und bleibt spannend. Seit Urzeiten bereichert es die 
Menschen aufs Neue, schafft Gemeinschaften über soziale und kulturelle 
Grenzen hinweg und hält immer wieder ungeahnte Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung zum Verhalten, zur Geschichte, zur Leistungskraft 
oder zur Gesundheit unserer großartigen Begleiter bereit. 
Der Tierschutzverein Hallertau und Umgebung. e.V möchte die artgerechte 
Haltung und Beschäftigung mit dem Tier unter Aspekten des Tierschutzes 
fördern und handelt in sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung. Der 
Verein fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fairplays verbunden.  
Zur Erfüllung und Durchführung seiner Aufgaben gibt sich der Tierschutzverein 
Hallertau und Umgebung. e.V folgende Satzung : 
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr und Verbandsmitgliedschaft 
 

1. Der Verein führt den Namen Tierschutzverein Hallertau und Umgebung. e.V. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in 84072 Au i.d. Hallertau und ist in das 

Vereinsregister beim Registergericht München unter der Nr. VR 201657 
eingetragen. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
4. Der Verein ist Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V. und erkennt dessen 

Satzung und Ordnungen an. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Zwecke des Vereines sind insbesondere: 
a. Vertretung und Förderung des Tierschutzgedankens, 
b. Aufklärung, Belehrung über Tierschutzprobleme, 
c. Förderung des Verständnisses der Öffentlichkeit für das Wesen und 

Wohlergehen der Tiere, 
d. Verhütung von Tierquälerei oder Tiermisshandlung und Tiermissbrauch 
e. Veranlassung der strafrechtlichen Verfolgung von Zuwiderhandlungen 

gegen das Tierschutzgesetz und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen, 

f. Spendenaktionen und Sammlungen durchzuführen, deren Erträge nur 
für die Zwecke des Tierschutzes verwendet werden. 

g. Förderung der Tierschutzjugendarbeit 
h. Aufnahme und Vermittlung von Fund-, herrenlosen und Abgabetieren 

 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und die 
Unterhaltung einer Tierherberge, die auf der Grundlage der jeweils aktuellen 
Fassung der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes e.V. geführt 
wird. 

2. Die Tätigkeit des Vereines erstreckt sich nicht allein auf den Schutz der 
Haustiere, sondern auf die gesamte, in Freiheit lebende Tierwelt in unserer 
Umwelt. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

1. Der  Tierschutzverein Hallertau und Umgebung. e.V. verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.   

2. Der Tierschutzverein Hallertau und Umgebung. e.V. ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3. Die Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden.  

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 4 Ehrenamtliche Tätigkeit 
 

1. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig.  
2. Vorstandsmitglieder und andere im Auftrag des Vereins ehrenamtlich tätigen 

Personen bekommen ihre tatsächlichen Aufwendungen nur in 
nachgewiesener Höhe vom Verein ersetzt.  

3. Wenn es die finanzielle Situation des Vereines zulässt, kann der Vorstand für 
ehrenamtlich und unentgeltlich im Auftrag des Vereins tätige Personen die 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung aus der Ehrenamtspauschale nach § 3 
Nr. 26a EStG beschließen 

 
§ 5 Mitgliedschaft 

 
Mitglieder des Vereins können sein: 
   a) aktive Mitglieder 
   b) passive Mitglieder 
   c) Ehrenmitglieder 
Aktives Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18 
Lebensjahr vollendet hat. Mitglieder der Jugendgruppe müssen mindestens das 8 
Lebensjahr vollendet haben. 



5  
Juristische Personen, Vereine oder Gesellschaften können als passive Mitglieder 
aufgenommen werden 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand aufgrund eines schriftlichen Antrages 
des Bewerbers mit einfacher Mehrheit. Der Bewerber ist über die Entscheidung zu  
unterrichten. Im Falle einer Ablehnung brauchen die Ablehnungsgründe nicht mitgeteilt 
zu werden. 
 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet 
 
1. durch Tod. 
2. durch freiwilligen Austritt, der jeweils nur zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer 

Frist von drei Monaten schriftlich erklärt werden kann, 
3. durch Ausschluss 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden: 
 

a) wenn es mit der Entrichtung des Jahresbeitrages ganz oder teilweise trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Erfüllung seiner Beitragspflicht im 
Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, wenn seit der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen sind. Dem 
Mitglied ist der Ausschluss schriftlich mitzuteilen. 

 
b) wenn es den Vereinszweck, den Verein oder die Tierschutzbestrebungen 

allgemein oder deren Ansehen schädigt oder Unfrieden im Verein stiftet. Vor 
der Entscheidung ist dem Betroffenen unter Setzung einer angemessenen 
Frist innerhalb von 3 Wochen Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder 
persönlich gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen. Dem Betroffenen ist der 
Ausschluss schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht ihm das Recht 
des Einspruches an die Mitgliederversammlung zu. Der Einspruch muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschlussbeschlusses 
beim Vorstand eingelegt sein. Ist der Einspruch rechtzeitig eingelegt, hat der 
Vorstand ihn der nächsten Mitgliederversammlung zur Entscheidung 
vorzulegen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlussbeschluss als nicht 
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erlassen. Diese entscheidet alsdann mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung, sofern vorher 
keine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet. Der Einspruch hat 
keine aufschiebende Wirkung. Für den Fall des Einspruchs ruhen die 
Mitgliedschaftsrechte und –pflichten bis zur Entscheidung durch die 
Mitgliederversammlung 
 

Der Beschluss ist unanfechtbar. 
 

Eine Erstattung bereits entrichteter Mitgliedsbeiträge ist in den o.g. Fällen 
ausgeschlossen. 
 

§ 7 Ehrenmitgliedschaft 
 

1. Zu Ehrenmitgliedern kann der Verein Persönlichkeiten ernennen, die sich um 
den Tierschutz im Allgemeinen oder um den Verein im Besonderen 
hervorragende Verdienste erworben haben. 
 

2. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch 
die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
erschienenen und abstimmenden Mitglieder. 
 

 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein 

durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an 
Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die 
Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig.  

 
2. Die Mitglieder sind ferner berechtigt, an allen sonstigen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 
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3. Die Mitglieder sind verpflichtet, mit ihrer ganzen Kraft dem Zweck des Vereins 

(§ 2) zu dienen und diesen zu fördern. Sie sind zur Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

 
§ 9 Mitgliedsbeiträge 

 
1. Jedes Vereinsmitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, dessen Höhe die 

Mitgliederversammlung beschließt. Der Jahresbeitrag ist jeweils bis zum 1. 
Januar eines jeden Jahres ohne besondere Aufforderung fällig. 
 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  
 

3. Die Höhe des Jahresbeitrages von juristischen Personen, Vereinen oder 
Gesellschaften setzt der Vorstand im Einvernehmen mit diesen fest.  

 
4. Mitgliedern, die unverschuldet in Not geraten sind, können die Beiträge 

gestundet oder für die Zeit der Notlage teilweise oder ganz erlassen werden. 
Diese Entscheidung obliegt dem Vorstand. 
 

 
 

§ 10 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
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§ 11 Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus folgenden Vereinsmitgliedern: 

 
- dem/der 1. Vorsitzenden, 
- dem/der 2. Vorsitzenden, 
- dem/der Schriftführer(in), 
- dem/der Kassier(in)  
- dem/der mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beauftragten 
- sowie 3 Beisitzern deren Aufgaben von der Geschäftsordnung des 

Vorstandes festgelegt werden 
- dem Jugendgruppenleiter  

 
2. Die vorgenannten Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des 

Jugendgruppenleiters werden von der Mitgliederversammlung für einen 
Wahlturnus von 3 Jahren gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach 
dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Eine Verschmelzung von 
verschiedenen Ämtern auf eine Person ist nicht zulässig.  
 

3. Gewählt ist, wer über die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. 
Erreicht kein Mitglied im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, ist in einer 
Stichwahl über die beiden Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten haben 
abzustimmen. 

 
4. Außer durch Tod erlischt das Amt eines Vorstandsmitglieds mit dem 

Ausschluss aus dem Verein, durch Amtsenthebung oder Rücktritt. Die 
Mitgliederversammlung kann jederzeit mit mindestens ¾  der abstimmenden 
Mitglieder den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder ihres Amtes 
entheben. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt 
erklären. 

 
  



9  
 

5. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus der Vorstandschaft aus, so kann der 
verbleibende Vorstand per Kooption ein kommissarisches Vorstandsmitglied 
für die verbleibende Amtsdauer bestimmen, oder eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Nachwahl einberufen. 

 
6. Eine Ersatzwahl kann unterbleiben, wenn die Neuwahl in nicht mehr als sechs 

Monaten vorzunehmen und der Vorstand trotz Ausscheidens eines Mitgliedes 
beschlussfähig geblieben ist. Das Ersatzmitglied übernimmt die restliche 
Amtszeit von seinem Vorgänger, so dass sein Amt mit der Neuwahl endet. 

 
§ 12 - Aufgabenbereich des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht 

durch diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor 
allem folgende Aufgaben: 

        a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung, 
        b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 
        c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
        d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 
        e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
        f) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern, 
        g) Beschlussfassung über Ehrungen und Vorschläge für Ehrenmitgliedschaften. 
 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste und der zweite Vorsitzende. 
Jeder von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis. Die des zweiten Vorsitzenden 
wird jedoch im Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderung des ersten 
Vorsitzenden beschränkt. 

 
3. Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 2000 Euro sind für den Verein nur 

verbindlich, wenn der gesamte Vorstand zugestimmt hat, dies ist auf das 
Innenverhältnis beschränkt. 
Geschäfte mit einem Geschäftswert  von mehr als 10.000 Euro im Einzelfall 
bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung.  
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4. Die Geschäftsaufteilung und die die Reihenfolge der Vertretung im Falle der 
Verhinderung von Vorstandsmitgliedern regelt der Vorstand durch Beschluss 
einer Geschäftsordnung. 

 
5. Die Verwaltung der Tierherberge „Franz von Assisi“ obliegt dem Vorstand. 

 
§ 13 – Sitzung des Vorstandes 

 
4. Für die Sitzung des Vorstandes sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei 

seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig 
einzuladen. Jedes Vorstandmitglied kann aus wichtigen Gründen die 
Einberufung einer außerordentlichen Vorstandssitzung verlangen. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend 
sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden bzw. des die Sitzung leitenden Vorstandsmitgliedes. 

 
5. Über die Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen. Die 

Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der 
Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
 

6. Der Vorsitzende kann zu besonderen Anlässen und zur Meinungsbildung 
weitere Personen zu den Vorstandssitzungen einladen. 

 
§ 14 Kassenführung 

 
1. Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden 

insbesondere aus Beiträgen und Spenden aufgebracht. Die Mittel des Vereins 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

2. Über die Kassengeschäfte ist Buch zu führen und eine Jahresabrechnung zu 
erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des 
Vorsitzenden oder – bei dessen Verhinderung – des stellvertretenden 
Vorsitzenden geleistet werden. 
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3. Die Jahresabrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die in Anlehnung mit dem 

Vorstand gewählt werden, oder einem anerkannten Steuerbüro zu prüfen. Die 
Kassenprüfung ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
 

4. Die Prüfer müssen die Fähigkeit besitzen, eine Buchprüfung ordnungsgemäß 
durchführen zu können. Ihr Prüfungsauftrag beschränkt sich auf die 
Kassenführung sowie auf die Prüfung, ob die Mittel wirtschaftlich verwendet 
worden sind, ob die Ausgaben sachlich begründet, rechnerisch richtig und 
belegt sind. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. 
 

§ 15 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts; Genehmigung der 
Jahresabrechnung, Entlastung des Vorstandes. 
b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags. 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer. 
d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins. 
e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss 
des Vorstandes. 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
 

2.  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr mindestens 
einmal statt und soll möglichst im 1. Halbjahr vom Vorstand einberufen 
werden.  

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn es einem Fünftel der 
Vereinsmitglieder dieses unter Angabe des Grundes schriftlich verlangen. 
 

4. Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt vier Wochen vor 
dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich oder per Email. Zur Info wird der Termin zusätzlich auf die Vereins-
Homepage, in Facebook und in der örtlichen Presse eingestellt. Mit der 
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Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die 
zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu 
bezeichnen sind. 

 
5. Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden geleitet, wenn die Mitgliederversammlung nicht über einen 
anderen Versammlungsleiter beschließt. 
 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache 
Stimmenmehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung. Ungültige Stimmen bzw. Stimmenenthaltungen werden nicht 
mitgezählt. Stimmen, deren Ungültigkeit der Vorsitzende der Versammlung 
feststellt, gelten als nicht abgegeben. 
 

7. Zur Satzungsänderung ist abweichend davon eine Stimmenmehrheit von 3/4 
zur Auflösung des Vereines eine solche mit 4/5 der gültig abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die 
Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der in der 
Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich 
erfolgen. 
 

8. Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 
 

9. Die Wahl zum Vorstand ist von einem von der Versammlung zu 
bestimmenden neutralen Wahlleiter durchzuführen. 

 
10. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt, so findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, der die meisten 
Stimmen erhalten haben. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 
Stimmen erhält, bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Vorsitzenden 
der Versammlung zu ziehende Los. 
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11. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als 

Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim 
durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies 
beantragt. 
 

12. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit 
der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des 
Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. 

 
§ 16 Anträge an die Mitgliederversammlung 

 
Jedes Mitglied kann bis spätestens 8 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich 
auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Vorstand entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, ob fristgemäß gestellte Sachanträge auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit. 
 

§ 17 Beurkundung der Beschlüsse der Vereinsorgane 
 
Die von den Vereinsorganen (§ 10 der Satzung) gefassten Beschlüsse sind zeitnah 
schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Tagungsleiter und dem Schriftführer 
zu unterschreiben. Die Beschlüsse sind in der nächsten Versammlung des Organs 
zu verlesen und müssen von dieser genehmigt werden. 
 

§ 18 Haftung des Vereins seinen Mitgliedern gegenüber 
 
Für Schäden gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der Teilnahme an 
Veranstaltungen oder durch die Benutzung der Vereinseinrichtungen entstanden 
sind, haftet der Verein nur, wenn einem Organmitglied oder einer sonstigen Person, 
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für die der Verein nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt 
 

§ 19 Jugendgruppe 
 
Um Heranwachsende für den Tierschutzgedanken zu begeistern, kann eine 
Jugendgruppe gebildet werden.  
Der Jugendgruppenleiter muss durch seine Persönlichkeit Gewähr für 
ordnungsgemäße, auf die Jugend abgestellte Leitung der Gruppe bieten. Er übt 
seine Tätigkeit nach den Richtlinien der Jugendordnung der Jugendorganisation – 
Bayerische Tierschutzjugend- des Deutschen Tierschutzbundes e.V. 
Landesverband Bayern e.V.  ehrenamtlich aus und ist Mitglied des Vorstandes. 
Die Tierschutzjugend des Tierschutzvereins Hallertau u.U.e.V. bekommt auf Antrag 
beim Vorstand, benötigte Mittel für ihre Arbeit bereitgestellt, ist aber angehalten, sich 
durch geeignete Präsentation in der Öffentlichkeit selbst finanzielle Mittel zu 
erarbeiten bzw. sich auch Spenden zu beschaffen. Diese Gelder stehen 
ausschließlich der Jugendarbeit zur Verfügung und dürfen für keine anderen 
Vereinszwecke eingesetzt werden.  
 

 
 

§ 20 – Redaktionelle Änderungen 
 

Der Vorstand wird ermächtigt an dieser Satzung eventuell notwendig werdende 
redaktionelle Änderungen und Änderungen aufgrund von Beanstandungen des 
Registergerichts alleine vorzunehmen. 
 

 
 

§ 21 Auflösung des Vereins 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer dazu einberufenen 
Mitgliederversammlung mit der in § 15 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen 
werden. 
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Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. und 2. 
Vorsitzende zu Liquidatoren ernannt. 
Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Die Rechte 
und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 47 ff. BGB). 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Bayern 
e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 
 

 
§ 22 Inkrafttreten 

 
Die Neufassung wurde beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 
04.12.2015 und tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister mit Ausnahme des § 11 
Abs. 1 in Kraft, gleichzeitig treten alle vorhergehenden Satzungsfassungen außer 
Kraft. 
 
Der § 11 Abs.1 tritt mit der nächsten turnusgemäßen Wahl des Vorstandes in Kraft. 
 
Eingetragen Registergericht München  
Registergericht: VR 201657 
 
Datum der Eintragung: 25.02.2016 
 
Postanschrift: 
Abenstalstraße  6 
84072 Au i.d. Hallertau 
 
Bankverbindung:  
IBAN: DE33701696930000150312 
BIC: GENODEF1RHT** 
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Für die Richtigkeit der Satzungs-Neufassung 
 
 
 
.................................................................. ..................................................... 
                Zweiter Vorsitzender                                            Schriftführer 
 
 


